
Amtliche Bekanntmachung 
 
 

gem. §§ 5, 6  der Landeswahlordnung (LWahlO) 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, 964), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 11. November 2009 (GV. NRW. S. 564, ber. S. 631) 

 
 

über den Zusammentritt der Briefwahlvorstände 
anlässlich der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen  

am Sonntag, dem 13. Mai 2012 
 
 
Am Sonntag, dem 13. Mai 2012, wird der Sechzehnte Landtag Nordrhein-Westfalen gewählt. 
 
In der Stadt Mechernich werden anlässlich der Landtagswahl 2012 folgende drei Brief-
wahlvorstände gebildet: 
 
 

Briefwahlvorstand I - für die Stimmbezirke 1 bis 13 
 

Briefwahlvorstand II - für die Stimmbezirke 14 bis 28 
 

Briefwahlvorstand III – für die Stimmbezirke 29 bis 35     
 
 
Eine Wahlhandlung findet vor dem Briefwahlvorstand nicht statt. Seine Aufgabe besteht darin, 
die ihm zugeleiteten Wahlbriefe zu prüfen und ab 18.00 Uhr die Stimmen auszuzählen und das 
Briefwahlergebnis zu prüfen. 
 
 
 
Die v.g. Briefwahlvorstände treten am Wahltag (Sonntag, 13. Mai 2012) um 16.00 Uhr in 
folgenden Räumen zusammen: 
 
in der Stadtverwaltung Mechernich, Bergstraße 1, 53894 Mechernich 
 
- der Briefwahlvorstand I: in Raum 118 (Besprechungszimmer, 1. Etage)  
 
- der Briefwahlvorstand II: in Raum 019 (Büro Klein u.a., Erdgeschoss)   
 
 
  und 
 
- der Briefwahlvorstand III: in Raum 028 (Trauzimmer, Erdgeschoss)  
 
 
Die Stimmenauszählung beginnt um 18.00 Uhr. 
 
Die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
ist  ö f f e n t l i c h,  d.h. jeder hat Zutritt zu den Räumen der Briefwahlvorstände (vgl.  § 25 
Abs. 1 LWahlG, § 36 LWahlO). 
 

Mechernich, den 25. April 2012 
 

Stadt Mechernich 
Der Bürgermeister 

 
gez. 

 

Dr. Hans-Peter Schick 


